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Das Recht auf Reparatur wirksam umsetzen: Warum die bisherigen Maßnahmen nicht reichen

1. Das Recht auf Reparatur jetzt in Deutschland umsetzen 
Im Sommer 2026 tritt mit der Umsetzung der EU-Richtli-
nie 2024/1799 ein weiterer Schritt zur Stärkung des Rechts 
auf Reparatur in Kraft. Bis zum 31. Juli 2026 ist Deutschland 
verpflichtet, die Vorgaben in nationales Recht zu überfüh-
ren. Eine ambitionierte und möglichst schlupflochfreie Aus-
gestaltung kann den Verbraucherschutz stärken und den 
Übergang zu einer kreislauforientierten Wirtschaft wirksam 
voranbringen. Bleibt sie hingegen halbherzig, droht eine ver-
passte Chance mit langfristigen Folgen. Gleichzeitig ist ab-
sehbar, dass die Richtlinie allein nicht ausreicht, um Repara-
turen zu einer selbstverständlichen und attraktiven Option 
für Verbraucher*innen zu machen. Um das volle Potenzial 
reparaturbasierter Ressourcenschonung auszuschöpfen, 
sind ergänzende Maßnahmen erforderlich und das Recht auf 
Reparatur sozialverträglich auszugestalten. 

Der Handlungsbedarf ist erheblich: Unser Alltag ist ohne Elek-
trogeräte kaum noch vorstellbar – vom Smartphone in der 
Hosentasche bis zur Solaranlage auf dem Dach. Viele Produk-
te könnten deutlich länger genutzt werden (Prakash, 2016). 
Stattdessen scheitert eine Reparatur häufig nicht an der Tech-
nik, sondern an hohen Kosten, fehlenden Ersatzteilen oder 
komplizierten Zugängen. Funktionsfähige Geräte werden vor-
zeitig ersetzt. Die Folgen sind dramatisch: Weltweit entstehen 
jedes Jahr Millionen Tonnen Elektroschrott. Europa nimmt 
mit 17,6 Kilogramm pro Kopf und Jahr eine Spitzenposition 
ein (Baldé et al., 2024). In Deutschland werden nicht einmal 
zwei Prozent der Altgeräte für eine Wiederverwendung vor-
bereitet (Umweltbundesamt, o.J.). Diese Zahlen verdeutlichen, 
wie dringend neue Wege im Umgang mit Elektrogeräten hin zu 
einer längeren Nutzung gebraucht werden.

Vor diesem Hintergrund sind eine konsequente Umset-
zung der europäischen Vorgaben in Deutschland sowie 
ergänzende Maßnahmen für eine zukunftsfähige Repa-
ratur-Infrastruktur entscheidend. Insbesondere kommt 
es darauf an, dass:

a)	 Hohe Reparaturkosten nicht mehr abschreckend  
wirken, unter anderem durch eine wirksame  
Umsetzung der Anforderung „angemessener  
Ersatzteilpreise“ sowie die Einführung eines  
herstellerfinanzierten Reparaturbonus;

b)	 Reparaturstrukturen vor Ort gestärkt werden;

c)	 Nachwuchskräfte für den Reparatursektor  
gewonnen werden;

d)	 Reparierbarkeitsanforderungen umfassend  
ausgeweitet werden. Hierzu zählen unter  
anderem die Verfügbarkeit von Ersatzteilen  

und reparaturrelevante Informationen über  
horizontale Ökodesign-Anforderungen. 

e)	 Geltende Reparatur- und Reparierbarkeits
anforderungen eingehalten und Verstöße  
geahndet werden. 

1.1 Warum reparieren wichtig ist 

Die ökologischen Vorteile von Reparatur sind gut belegt. 
Studien zeigen ein erhebliches Potenzial zur Minderung von 
Emissionen und zum sparsamen Umgang mit Ressourcen 
(ADEME 2020). In den meisten Fällen verlängert eine Repa-
ratur die Lebensdauer und ist sowohl ökologisch als auch 
ökonomisch vorteilhaft (Gensch, Lorösch & Hurst, 2025). Der 
staatliche Reparaturbonus in Thüringen beispielsweise ver-
mied zwischen 2021 und 2023 durch mehr als 33.000 Repa-
raturen Emissionen von rund 2.971 Tonnen CO₂-Äquivalente 
und etwa 390 Tonnen Elektroschrott (Poppe et al., 2024). 
In Deutschland entstehen dennoch jedes Jahr rund 355.871 
Tonnen Elektroschrott (das entspricht 8,6 Kilogramm pro 
Haushalt), weil defekte Geräte nicht repariert werden. Fünf 
Gerätetypen – Waschmaschinen, Kühlschränke, Fernseher, 
Geschirrspüler und Elektroherde – machen dabei etwa Zwei-
drittel des gesamten jährlichen Elektroschrottaufkommens 
aus (Wertgarantie, 2025).

Eine Zunahme von Reparaturtätigkeiten führt häufig zu Ver-
schiebungen im Arbeitskräftebedarf. Da viele Verbrauchs-
güter überwiegend im Ausland produziert, jedoch im Inland 
repariert werden, steigt die Nachfrage nach qualifizierten 
Handwerker*innen auf lokaler oder regionaler Ebene, wäh-
rend die Importabhängigkeit tendenziell abnimmt (Kletzer, 
Pilz & Hutterer, 2004). Gleichzeitig verringert sich der Bedarf 
an Primärrohstoffen, die häufig unter sozial und ökologisch 
problematischen Bedingungen, vor allem in den Ländern des 
Globalen Südens, gewonnen werden. Dies gilt insbesondere 
für kritische Rohstoffe wie seltene Erden sowie Aluminium, 
Nickel, Metalle der Platingruppe oder Tantal, die in Elektro-
nikgeräten enthalten sind und deren globale Nachfrage und 
Versorgung von erheblicher politischer Relevanz sind.

Die vergleichsweise niedrigen Endpreise vieler Verbrauchs-
güter spiegeln häufig nicht ihre tatsächlichen ökologischen 
und sozialen Kosten wider, da diese entlang globaler Lie-
ferketten externalisiert werden (OECD, 2025). Produktions-
schritte werden gezielt in Länder mit niedrigen Löhnen 
und schwächeren Umwelt- und Sozialstandards verlagert,  
wodurch Produkte günstig erscheinen, während Folgekos-
ten auf Umwelt, Beschäftigte und die Allgemeinheit ab-
gewälzt werden. Bereits der Rohstoffabbau ist mit erheb-
lichen Umwelt-, Menschenrechts- und Gesundheitsrisiken 
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verbunden: Für Metalle wie Kobalt, Lithium oder Kupfer 
werden Wälder gerodet, Ökosysteme geschädigt und Böden 
sowie Gewässer belastet. Bevor Minen eröffnet werden, 
kommt es immer wieder zur Vertreibung von (indigenen) Ge-
meinschaften oder Schürfer*innen im Kleinbergbau. Wenn 
Menschen gegen Bergbauprojekte Widerstand leisten und 
sich für ihre Rechte oder die Umwelt einsetzen, müssen 
sie in vielen Ländern mit Repressionen und Gewalt bis hin 
zur Ermordung rechnen. In den Minen selbst herrschen oft 
menschenunwürdige Arbeitsbedingungen (INKOTA, 2024). 
Laut International Resource Panel hat sich die weltwei-
te Rohstoffentnahme seit 1970 mehr als verdreifacht und 
trägt wesentlich zu Biodiversitätsverlust, Klimawandel und 
Umweltverschmutzung bei (UNEP, 2019). Auch in der Wei-
terverarbeitung werden Arbeitsrechte häufig missachtet, 
etwa durch niedrige Löhne, exzessive Überstunden oder 
Zwangsarbeit (ILO, 2019; 2022). Eine längere Nutzung von 
Produkten, unter anderem durch die Reparatur, trägt dazu 
bei, den Bedarf an neu abzubauenden Rohstoffen absolut 
zu senken.

Darüber hinaus entfalten Reparaturaktivitäten auch eine 
soziale Dimension: Als niederschwellige, gemeinschafts-
orientierte Praxis fördern sie soziale Interaktion, gegensei-
tige Unterstützung und gemeinsames Lernen und tragen so 
zum gesellschaftlichen Zusammenhalt bei. (Unterstützte) 
Selbstreparaturen stärken zudem die Selbstwirksamkeit und 
Problemlösekompetenz der Beteiligten.

Reparieren ist also mehr als eine rein technische Maßnahme: 
Es ist ein zentraler Baustein einer ressourcenschonenden 
und resilienten Wirtschaftsweise. Im Sinne einer Suffizienz-
strategie trägt Reparieren dazu bei, den Energie- und Mate-
rialverbrauch zu senken, indem Produkte länger genutzt und 
unnötige Neuanschaffungen vermieden werden (Schneide-
wind & Zahrnt, 2013). Zugleich stärkt die Reparatur die Kreis-
laufwirtschaft und reduziert Rohstoffabhängigkeiten. Eine 
Stärkung der Reparatur ist daher kein Nischenthema, son-
dern ein konkreter Hebel für Klima- und Ressourcenschutz 
mit ökologischen, ökonomischen und sozialen Vorteilen.

2. Das Recht auf Reparatur: Was braucht es, damit Reparieren  
einfacher wird?
Trotz der in den letzten Jahren deutlich gestiegenen gesell-
schaftlichen Akzeptanz von Reparaturpraktiken spielt die 
Reparatur im Alltag vieler Menschen keine besonders große 
Rolle. So beträgt die durchschnittliche Nutzungsdauer von 
Smartphones in Europa lediglich zwei bis drei Jahre, obwohl 
viele Geräte technisch deutlich länger funktionsfähig wären 
(Prakash et al., 2016). Obwohl viele Menschen ihre Produkte 
gerne länger nutzen würden, wird weiterhin weniger als ein 
Viertel der defekten Geräte repariert (Wertgarantie, 2025). 
Das liegt an zahlreichen strukturellen und ökonomischen 
Hürden, die einer weiteren Verbreitung von Reparaturprak-
tiken im Weg stehen: 

•	 Reparaturkosten: Finanzielle Barrieren stellen einen 
zentralen Hemmfaktor für Reparaturen im Vergleich 
zum Neukauf dar. Oft hohe Reparaturkosten stehen aus 
Sicht vieler Verbraucher*innen in keinem angemessenen 
Verhältnis zum Preis eines Neugeräts. Eine Befragung im 
Auftrag des Verbraucherzentrale Bundesverbands zeigt, 
dass für etwa 80 Prozent der Verbraucher*innen, die ein 
defektes Elektrogerät gerne weiter genutzt hätten, die 
Reparatur zu teuer ist (forsa, 2025). Mehr als die Hälf-
te der Befragten hat ein Gerät aus diesem Grund nicht 
reparieren lassen. Im Durchschnitt gilt ein Reparaturpreis 
von maximal etwa 22 Prozent des ursprünglichen Kauf-
preises als akzeptabel. Überschreiten die geschätzten 
Kosten diesen Schwellenwert, wird oft ein Neukauf be-
vorzugt (IFH Köln, 2025). Die beschriebenen finanziellen 

Hürden betreffen Haushalte in sehr unterschiedlichem 
Maße. Insbesondere einkommensarme Haushalte und 
Menschen im Transferleistungsbezug sind überpro-
portional betroffen, da ihnen finanzielle Rücklagen und 
Spielräume fehlen. Die Entscheidung gegen eine Repara-
tur erfolgt daher oft nicht aus mangelnder Bereitschaft, 
sondern aus finanzieller Notwendigkeit. 

•	 Produktdesign: Geräte werden teilweise (bewusst) so 
konstruiert, dass zentrale Komponenten schwer zugäng-
lich, fest verklebt oder nicht austauschbar sind, wodurch 
Reparaturen aufwendiger oder wirtschaftlich unattraktiv 
werden. Bei Smartphones werden beispielsweise Batte-
rien oder Bildschirme fest verklebt oder verlötet, sodass 
ein Austausch spezielle Werkzeuge und Fachkenntnisse 
erfordert und teuer wird. 

•	 Ersatzteile: Während die am wenigsten materialin-
tensive Reparatur ohne den Einsatz neuer Ressourcen 
zwar aus ökologischen Gründen immer die erste Wahl 
sein sollte, ist die Verwendung eines Ersatzteils für 
eine erfolgreiche Reparatur trotzdem häufig notwen-
dig. Allerdings sind Ersatzteile in vielen Fällen nur zu 
überhöhten Preisen erhältlich. Das liegt unter anderem 
daran, dass viele Hersteller sie nur gebündelt als größere 
Baugruppen anbieten. Hinzu kommen strategisch hoch 
angesetzte Ersatzteilpreise bei faktischem Monopol der 
Markenhersteller, während Transparenz über Ersatzteil-
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preise fehlt (Opsomer, 2023). Die Verfügbarkeit und der 
Zugang zu Ersatzteilen sind jedoch elementar wichtige 
Bedingungen für die Frage, ob Reparaturen stattfinden 
oder nicht.

•	 Informationen: Studien zeigen, dass mangelnde Re-
paraturinformationen und eingeschränkter Zugang zu 
technischem Wissen zentrale Gründe dafür sind, warum 
Produkte nicht repariert werden (Open Repair Alliance, 
2024). Oft fehlen technische Spezifikationen oder sche-
matische Schaltpläne, die Reparateur*innen benötigen, 
um Defekte überhaupt zu identifizieren oder zu beheben. 
Zudem sind Diagnosetools häufig nur autorisierten Kun-
dendiensten vorbehalten oder teuer lizenziert, sodass 
unabhängige Reparaturbetriebe oder Selbstreparierende 
kaum Zugang zu ihnen haben. Dies verstärkt unfairen 
Wettbewerb auf dem Reparaturmarkt.

•	 Software: Immer häufiger verhindert oder erschwert 
Serialisierung, also die Kopplung von Teilen mithilfe 
einer Seriennummer, die Reparatur. So versehen Herstel-
ler einige Teile eines elektronischen Gerätes mit einer 
eindeutigen Seriennummer, die mithilfe einer Software 
mit einem anderen Teil des Geräts gekoppelt wird. Wird 
ein solches Teil während einer Reparatur ausgetauscht, 
akzeptiert die Software des Geräts das neue Teil mit einer 
anderen Seriennummer nicht, es sei denn, es erfolgt eine 
erneute Kopplung über die Freischaltungssoftware des 
Herstellers. Inzwischen regulieren immer mehr Herstel-
ler den Austausch von Ersatzteilen in von ihnen verkauf-
ten Geräten (Runder Tisch Reparatur, 2022b). Bei Geräten 
wie älteren Smartphones bremsen Software-Updates 
zudem die Leistung künstlich aus, etwa durch verlang-
samte Prozessoren, oder blockieren neue Funktionen wie 
5G-Unterstützung ausschließlich für neuere Modelle. 
Häufig führt auch die Nicht-Verfügbarkeit von Software-
Updates dazu, dass Geräte ausgetauscht werden, obwohl 
die Hardware noch intakt ist.

•	 Infrastruktur und Arbeitskräfte: Rund 80 Prozent der 
Deutschen kennen keinen Reparaturbetrieb in ihrer Nähe 
(Lehmann, 2024). Viele Verbraucher*innen wissen folg-
lich nicht, ob und wie sich ihre Geräte reparieren lassen 
oder wo sie seriöse Angebote finden können. In ländli-
chen oder strukturschwachen Regionen existieren häufig 
nur wenige Betriebe, was lange Wege und höhere Kosten 
zur Folge hat. Auch das Einschicken von Geräten an Repa-
raturbetriebe oder Reparaturservices stellt eine Hürde 
dar. Lange Wege sowie lange Warte- und Versandzeiten 
(auch aufgrund hoher Auslastung von Werkstätten), die 
die Reparaturdauer erhöhen, sind weitere Faktoren, die 
eine Reparatur im Vergleich zum Neukauf unattraktiv 
erscheinen lassen. Der Fachkräftemangel verschärft die 
Situation in der Reparaturbranche zusätzlich, insbe-

sondere in den Bereichen Haushaltsgeräte und Elektro-
technik. Eine aktuelle Studie des IFH Köln zeigt, dass rund 
74 Prozent der befragten Fachhändler und 40 Prozent 
der Hersteller angeben, auf ein steigendes Reparaturvo-
lumen nicht ausreichend vorbereitet zu sein. Zugleich ist 
die Zahl der Erwerbstätigen im Reparatursektor rück-
läufig: Zwischen 2005 und 2021 sank sie um 24 Prozent 
(Plassenberg et al., 2025). Diese Entwicklung wird sich 
weiter verschärfen, da derzeit jede vierte betriebsleiten-
de Person im Handwerk über 60 Jahre alt ist. Besonders 
betroffen sind Kleinstbetriebe, die einen Großteil der 
Reparaturbetriebe ausmachen und in denen die inhaben-
de Person häufig die einzige Arbeitskraft darstellt (ZDH, 
2021).

•	 Marktdynamiken: Unternehmen erzielen Wettbewerbs-
vorteile häufig durch beschleunigte Produktzyklen. In 
gesättigten Märkten entsteht Wachstum dabei weniger 
durch echte Innovation als durch verkürzte Nutzungszy-
klen, die Verbraucher*innen dazu bewegen, nur geringfü-
gig veränderte Produkte in immer kürzeren Abständen zu 
ersetzen. Verstärkt wird diese Entwicklung durch gezielte 
Werbe- und Marketingstrategien: Digitale Plattformen 
ermöglichen eine präzise Zielgruppenansprache und per-
sonalisierte Kaufanreize, während Konsum kulturell mit 
Status und individueller Selbstverwirklichung verknüpft 
wird (Kish, 2020).

•	 Bewusstsein: Ob Reparatur überhaupt in Betracht ge-
zogen wird, hängt stark von individuellen Erfahrungen 
und Kompetenzen ab. Frühere Reparaturerfahrungen 
prägen maßgeblich, ob Menschen im Schadensfall aktiv 
über diese Option nachdenken. Für viele ist Reparatur 
keine selbstverständliche Routine: Zwar wird sie häufig 
abstrakt positiv bewertet, doch fehlt es oft an konkretem 
Wissen über Zugänge und Umsetzungsmöglichkeiten. 
Insbesondere betonen Verbraucher*innen, dass sie 
schwer einschätzen können, wann sich eine Reparatur 
lohnt und wann nicht (Hipp, 2022). Diese Unsicherheit so-
wie die wahrgenommene Komplexität führen dazu, dass 
Reparatur als Handlungsoption häufig verworfen wird.
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3. Aktueller Stand des Rechts auf Reparatur in Deutschland und  
der EU
Es bedarf geeigneter Rahmenbedingungen, die Reparaturen 
einfacher und niedrigschwelliger ermöglichen. 

Das Konzept des Rechts auf Reparatur bündelt ent-
sprechende Ansätze und zielt darauf ab, Verbrau-
cher*innen eine echte Wahlfreiheit zwischen Re-
paratur und Ersatz zu eröffnen. Diese Wahlfreiheit 
umfasst sowohl die Entscheidung, ob ein Produkt re-
pariert wird, als auch, welche Komponenten instand 
gesetzt werden und wer die Reparatur durchführt. 
Dafür notwendige Rahmenbedingungen beinhalten 
eine flächendeckende Versorgung mit Reparatur-
dienstleister*innen, ökonomisch attraktive Repa-
raturangebote, reparierbare Produkte, verfügbare 
Ersatzteile und für die Reparatur notwendige Dia-
gnosetools und Informationen.

Der zunehmende Druck der Reparaturbewegung hat dazu 
beigetragen, das Recht auf Reparatur in den vergangenen 
Jahren auf die politische Agenda zu rücken. Es wird inzwi-
schen als wichtiges Instrument für Ressourcen- und Ver-
braucherschutz sowie zur Förderung des lokalen Handwerks 
verstanden. Einige der zuvor beschriebenen Barrieren konn-
ten durch gesetzliche Maßnahmen bereits teilweise abge-
baut werden. Um Reparaturen jedoch zum Mainstream zu 
machen und sie gegenüber dem Neukauf attraktiver zu ge-
stalten, sind weitere umfassende Initiativen aus Politik und 
Gesellschaft erforderlich. Der folgende Abschnitt gibt einen 
Überblick über die relevantesten bislang verabschiedeten 
gesetzlichen Regelungen im Bereich Reparatur.

3.1 EU Recht auf Reparatur-Richtlinie und  
nationale Umsetzung

Mit der EU Richtlinie über gemeinsame Vorschriften zur För-
derung der Reparatur von Waren (kurz: Recht auf Reparatur-
Richtlinie) hat die EU Anforderungen an die Reparierbarkeit 
und die Reparaturmöglichkeiten von Produkten eingeführt 
(European Parliament & Council of the European Union, 
2024). Die Richtlinie muss spätestens bis zum 31. Juli 2026 in 
nationales Recht umgesetzt werden. Der im März 2026 von 
der Bundesregierung vorgelegte Entwurf für die Umsetzung 
soll im Juni im Bundestag verabschiedet werden (Bundesre-
gierung, 2026). Im Rahmen der Bundestagsdebatte sind Mo-
difikationen im Entwurf zur Umsetzung in Deutschland also 
noch möglich.

Die Richtlinie soll Reparaturen für Verbraucher*innen einfa-
cher, transparenter und attraktiver machen, indem sie einen  
Rechtsrahmen schafft, der es ermöglicht, Reparaturen bei 
Herstellern oder Reparaturdienstleistern zu verlangen. Der 
Anwendungsbereich der Richtlinie umfasst solche Produkte, 
für die bereits Reparierbarkeitsanforderungen im EU-Recht 
bestehen, beispielsweise über Ökodesign-Verordnungen 
(Europäische Union, 2024) oder die Batterie-Verordnung 
(Europäische Union, 2023). Erfasst sind derzeit unter an-
derem Waschmaschinen, Wäschetrockner, Geschirrspüler, 
Kühlgeräte, elektronische Displays wie Monitore und Fern-
seher, Schweißgeräte, Server und Datenspeicherprodukte, 
Smartphones und Tablets sowie Batterien für E-Bikes und 
E-Scooter. Verabschiedet die EU-Kommission Reparierbar-
keitsanforderungen für weitere Produktgruppen, werden 
diese dem Anwendungsbereich der Recht auf Reparatur 
Richtlinie hinzugefügt.

Verbraucher*innen erhalten für diese Produktgruppen das 
Recht, auch außerhalb der gesetzlichen Gewährleistungs-
frist eine Reparatur zu angemessenen Kosten vom Herstel-
ler zu verlangen. Darüber hinaus sind Hersteller verpflichtet, 
Ersatzteile zu einem „angemessenen Preis“ bereitzustellen. 
Dieser Begriff ist jedoch bislang nur allgemein gefasst: Die 
Regelung beschränkt sich im Wesentlichen darauf, dass 
Preise nicht so hoch sein dürfen, dass sie von einer Repara-
tur abschrecken. Für eine wirksame Umsetzung in Deutsch-
land ist daher eine Konkretisierung erforderlich, etwa durch 
Auslegungshilfen der Marktaufsichtsbehörden. Dabei könn-
ten sich Kriterien an den Herstellungskosten, an typischen  
Reparaturaufwendungen oder an festgelegten Preistoleran-
zen im Verhältnis zu Neu- oder Ersatzgeräten orientieren.

Zudem dürfen Hersteller keine Hardware- oder Software-
praktiken einsetzen, die die Verwendung gebrauchter, nach-
gebauter oder 3D-gedruckter Ersatzteile oder eine hersteller-
unabhängige Reparatur behindern. Darüber hinaus sieht die 
Richtlinie die Einführung nationaler Plattformen vor, über die 
Verbraucher*innen Informationen zu Reparaturdienstleistern 
in ihrer Umgebung erhalten können. Die Mitgliedstaaten sind 
verpflichtet, diese Plattformen bis Mitte 2027 einzurichten.

Außerdem müssen die Mitgliedstaaten eine weitere natio-
nale Fördermaßnahme zur Unterstützung von Reparaturen 
umsetzen und bis 2029 an die EU-Kommission darüber be-
richten. Welche konkrete Ausgestaltung diese Fördermaß-
nahme annimmt, liegt im Ermessen der jeweiligen nationa-
len Regierungen.
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3.2 EU-Ökodesign Richtlinie/Verordnung und  
EU Batterie-Verordnung

Im Rahmen der EU-Ökodesign Richtlinie1 wurden 2019 zum 
ersten Mal Anforderungen an die Reparierbarkeit von Pro-
dukten, die auf dem europäischen Markt verkauft werden, 
festgelegt. Das Regelwerk ist damit die bisher wichtigste 
Säule der regulatorischen Stärkung von Reparaturen. We-
sentliche Anforderungen für Hersteller im Rahmen der Öko-
design-Vorgaben umfassen unter anderem die langfristi-
ge Vorhaltung von Ersatzteilen, das Verfügbarmachen von 
Reparaturanleitungen sowie die Reparaturmöglichkeit mit 
handelsüblichen Werkzeugen. Insbesondere die letzten bei-
den Anforderungen sollen die Reparatur defekter Produkte 
durch Besitzer*innen, ehrenamtliche Reparatur-Initiativen 
oder kommerzielle Drittanbieter erleichtern (Right to Repair 
Europe, 2025). Inzwischen (Stand Mai 2026) sieht das Öko-
design-Regelwerk Anforderungen an die Reparierbarkeit für 
Waschmaschinen, Geschirrspüler, Kühlschränke, Fernseher 
und Displays, Smartphones, Tablets. Server und Schweiß-
geräte vor. Im Rahmen der neuen Ökodesign-Verordnung 
sollen horizontale Anforderungen für eine Vielzahl von Pro-
duktgruppen gleichzeitig entwickelt werden. Dieser Prozess 
ist zu begrüßen. 

Die EU Batterie-Verordnung regelt den gesamten Lebens-
zyklus aller in der EU in Verkehr gebrachten Batterien und 
gilt seit Februar 2024 unmittelbar als geltendes Recht in 
Deutschland (Europäische Union, 2023). Zu den wichtigs-
ten Neuerungen zählen Anforderungen an die nachhalti-
ge Produktgestaltung, insbesondere hinsichtlich des CO₂-
Fußabdrucks, der Rezyklatanteile sowie der Entfernbarkeit 
und Austauschbarkeit von Geräte- und LV-Batterien durch 
Verbraucher*innen, jeweils mit gestaffelten Übergangsfris-
ten. Die Verordnung legt zudem Sorgfaltspflichten für die 
Wirtschaftsakteure in Bezug auf Nickel, Kobalt, Naturgrafit, 
Lithium und deren chemischen Verbindungen fest. Ab Febru-
ar 2027 wird außerdem ein digitaler Batteriepass für E-Mo-
bilitäts-, Industrie- (> 2 kWh) und LV-Batterien verpflichtend 
eingeführt. Dieser enthält Informationen zu Materialien, 
CO₂-Bilanz, Ersatzteilen sowie zur Zerlegung der Batterien 
(Bundesministerium für Umwelt, Klimaschutz, Naturschutz 
und nukleare Sicherheit (BMUKN), o.J.).

1	� Bis 2024 Ökodesign Richtlinie, seit 2024 Verordnung. Die Verordnung legt einen rechtlichen Rahmen fest, um Ökodesign-Anforderungen zu entwickeln, 
die Produktlebensdauer, Reparierbarkeit, Aufrüstbarkeit und Recyclingfähigkeit verbessern sowie den Einsatz umweltbelastender Stoffe reduzieren (EU 
2024/1781). Regulation (EU) 2024/1781 of the European Parliament and of the Council of 13 June 2024 establishing a framework for the setting of ecodesign 
requirements for sustainable products, amending Directive (EU) 2020/1828 and Regulation (EU) 2023/1542 and repealing Directive 2009/125/ECText with 
EEA relevance. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401781.

3.3 Französischer Reparatur-Index und  
EU Reparierbarkeitsindex 

Ein positives Beispiel für die Förderung von Reparierbarkeit 
ist der seit 2021 in Frankreich eingeführte Reparatur Index 
(Indice de réparabilité) (Ministère de la Transition écologi-
que, 2024). Dieses verpflichtende Label zeigt Käufer*innen 
von elektronischen Geräten wie Smartphones, Fernsehern, 
Laptops, Waschmaschinen und Rasenmähern anhand einer 
Skala von 0 bis 10 an, wie gut ein Produkt reparierbar ist. Ver-
braucher*innen sollen dadurch die Reparaturfreundlichkeit 
von Produkten besser vergleichen und bei Kaufentscheidun-
gen berücksichtigen können; perspektivisch soll der Index 
auf weitere Produktgruppen ausgeweitet werden. Für einige 
Produktgruppen wird er durch einen Haltbarkeits-Index er-
setzt.

Seit Juni 2025 ist auch der erste EU-weite Repair Score in 
Kraft: Alle neu auf den Markt gebrachten Smartphones und 
Tablets müssen mit dem neuen EU Energielabel gekenn-
zeichnet werden, das neben der Energieeffizienz auch die 
Reparierbarkeit der Geräte auf einer Skala von A bis E be-
wertet. In die Bewertung fließen Kriterien wie die Zerlegbar-
keit der Geräte, die Art und Komplexität der Befestigungen, 
die erforderlichen Werkzeuge, die Verfügbarkeit von Ersatz-
teilen, die Dauer der Bereitstellung von Software Updates 
sowie der Zugang zu Reparaturinformationen ein. Der Re-
parierbarkeitsindex wird durch das Symbol von Schrauben-
dreher und Schraubenschlüssel dargestellt (Runder Tisch 
Reparatur, 2025a). Dieser Score wird schrittweise auch auf 
weitere Produktgruppen ausgeweitet, etwa auf Waschma-
schinen, Trockner, Kühlschränke, Fernseher oder Laptops. 
Für die Aussagekraft des Repair Scores ist essenziell, dass 
in Zukunft auch der Preis von Ersatzteilen als Bewertungs-
kriterium berücksichtigt wird.

3.4 Nationale Kreislaufwirtschaftsstrategie in 
Deutschland und Reparaturbonusprogramme

In Deutschland enthält die Nationale Kreislaufwirtschafts-
strategie einige Ansätze zur Förderung der Reparatur von 
Geräten. In verschiedenen Bundesländern wurden bereits 
Reparaturbonusprogramme umgesetzt, um Verbraucher*in-
nen finanzielle Anreize für Reparaturen zu bieten.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401781
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3.4.1 Die Nationale Kreislaufwirtschaftsstrategie und 
Reparatur
In der Nationalen Kreislaufwirtschaftsstrategie (NKWS) wird 
Reparatur als zentraler Bestandteil einer zirkulären Wirt-
schaft betrachtet. Ziel der Strategie ist es, Reparaturbetrie-
be hinsichtlich Beschäftigungszahl, Umsatzentwicklung und 
gesellschaftlicher Wahrnehmung zu stärken (Bundesminis-
terium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und 
Verbraucherschutz (BMUV), 2024). Hierzu werden im Rah-
men der NKWS unter anderem Maßnahmen zur Sensibilisie-
rung von Verbraucher*innen etwa durch öffentlichkeitswirk-
same Veranstaltungen sowie die Förderung eines leichteren 
Zugangs zu Ersatzteilen und technischen Informationen vor-
geschlagen.

Die bisher einzige auf nationaler Ebene in Deutschland um-
gesetzte Fördermaßnahme für Reparaturinfrastrukturen 
richtet sich an ehrenamtlich organisierte Repair Cafés: Von 
Dezember 2024 bis Februar 2025 konnten in Vereinen orga-
nisierte gemeinschaftliche Reparaturtreffs eine einmalige 
Förderung von bis zu 3.000 Euro erhalten. Damit wird die 
Rolle der zivilgesellschaftlich organisierten Reparaturcom-
munity sowie ihr Beitrag zur politischen Arbeit für ein Recht 
auf Reparatur sichtbar gewürdigt. Gleichzeitig bleibt der Fo-
kus auf ehrenamtliche Strukturen begrenzt; es fehlen bis-
lang gezielte Förderinstrumente zur Stärkung gewerblicher 
Reparaturinfrastrukturen, etwa durch Investitionszuschüs-
se, Qualifizierungsförderung oder verlässliche Rahmenbe-
dingungen für neue Reparatur  und Serviceangebote (Runder 
Tisch Reparatur, 2024b). 

Bewusstseinsfördernde Maßnahmen zum Thema Reparatur 
wurden in den letzten Jahren durch öffentliche Zuwendun-
gen an zivilgesellschaftliche Akteure wie den Runden Tisch 
Reparatur (Wert der Reparatur Kampagne) (Runder Tisch 
Reparatur, o.J.) oder den BUND Berlin (Reparaturbildung an 
Schulen) (BUND, o.J.) unterstützt.

3.4.2 Reparaturbonus-Programme
In Berlin, Sachsen und Thüringen wurden Reparaturbonus-
Programme eingeführt, um finanzielle Hemmnisse bei der 
Reparatur defekter Produkte abzubauen. Obwohl die Pro-
gramme von Verbraucher*innen gut angenommen und die 
zur Verfügung stehenden Mittel ausgeschöpft wurden, sind 
sie in Berlin (Senatsverwaltung für Mobilität, Verkehr, Klima-
schutz und Umwelt, 2025) und in Thüringen (Verbraucher-
zentrale Thüringen, 2025) aktuell ausgesetzt. Reparaturbo-
nus-Programme sehen in der Regel eine teilweise Erstattung 
der angefallenen Reparaturkosten vor und können von Ver-
braucher*innen niedrigschwellig, meist über digitale An-
tragsverfahren, in Anspruch genommen werden. Die Wirk-
samkeit solcher Förderinstrumente wird in einer Studie am 
Beispiel des Thüringer Reparaturbonus empirisch untersucht 
(Poppe, Aigner, Meyer & Molnár, 2024). Die Autor*innen 
kommen zu dem Ergebnis, dass Reparaturboni insbesondere 
dazu beitragen, finanzielle Hürden für Verbraucher*innen zu 
senken und kurzfristig Reparaturentscheidungen positiv zu 
beeinflussen. Zudem zeichnen sich solche Programme durch 
eine vergleichsweise einfache und schnelle Implementier-
barkeit aus. Um die öffentlichen Haushalte nicht zu belasten 
und langfristige Anreizsysteme zu ermöglichen, wird zudem 
eine Finanzierung über Herstellergebühren als sinnvoll er-
achtet.

4. Fehlende Aspekte und konkrete politische Anknüpfungspunkte
Trotz wichtiger Fortschritte in den letzten Jahren sind viele 
Maßnahmen im Alltag der Menschen bislang kaum ange-
kommen. Das liegt zum einen daran, dass strukturelle Ver-
änderungen Zeit benötigen, zum anderen jedoch auch daran, 
dass die bisherigen Schritte nicht ausreichen, um ein echtes 
herstellerunabhängiges Recht auf Reparatur zu etablieren 
und Reparieren wieder zu einer alltagstauglichen Option zu 
machen. Im Folgenden werden weitere dafür notwendige As-
pekte beschrieben.

4.1 Wirksame Umsetzung der EU Richtlinie zum 
Recht auf Reparatur in Deutschland 

Bei der Umsetzung der EU Richtlinie zum Recht auf Reparatur 
in Deutschland sollte konkretisiert werden, was unter einem 
„angemessenen Preis“ für Ersatzteile zu verstehen ist. Laut 
Studien zeigen Verbraucher*innen sich bei Reparaturprei-

sen von circa 22 Prozent des Neupreises eines Produkts von 
einer Reparatur abgeschreckt (IFH Köln, 2025). Analog zur 
Anforderung beim Blauen Engel sollten Ersatzteilpreise ins 
Verhältnis zum Neupreis des Produkts gesetzt werden. Dies 
sollte durch eine Auslegungshilfe der Marktaufsichtsbehör-
den konkretisiert werden, um rechtliche Unsicherheiten für 
Hersteller zu reduzieren und sicherzustellen, dass die Rege-
lung in der Praxis umsetzbar ist, ohne eine Vielzahl von Ein-
zelfallentscheidungen und daraus resultierende Gerichts-
verfahren zu verursachen. Die Auslegungshilfe sollte auf 
Basis wissenschaftlicher Erkenntnisse zu Reparaturpreisen, 
die nicht von der Reparatur abschrecken, sowie Erkenntnis-
sen und Schlussfolgerungen der Europäischen Kommission, 
ausgestaltet werden.

Die Richtlinie verbietet darüber hinaus technische und soft-
warebasierte Reparaturhindernisse, die unabhängige Re-
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paraturanbieter und Selbstreparatur ausschließen; diese 
Vorgaben müssen in Deutschland strikt und konsequent 
umgesetzt werden. Dabei muss sichergestellt werden, dass 
Hersteller Produkte nicht über einen im Richtlinientext vor-
gesehenen Verweis auf geistiges Eigentum faktisch nicht 
mehr reparierbar machen. Um die Wirksamkeit sicherzustel-
len und Rechtsunsicherheit zu vermeiden, sollten entspre-
chende Reparaturklauseln, zum Beispiel im Patent- oder 
Markenrecht, etabliert werden (Denter, 2023).

Schließlich ist eine robuste, gut sichtbare Aufsicht und eine 
einfache Beschwerdemöglichkeit nötig, damit Verbrau-
cher*innen und Reparaturbetriebe Eingriffe bei unzulässig 
hohen Preisen, verschleierten Kosten oder missbräuchlich 
eingesetztem Urheber- oder Softwarerecht praktisch durch-
setzen können. 

4.2 Horizontale Reparierbarkeitskriterien  
und schnelle Ausweitung des Anwendungs
bereiches des europäischen Rechts auf  
Reparatur

Horizontale Reparierbarkeitskriterien sowie eine zügige Aus-
weitung des Anwendungsbereichs des europäischen Rechts 
auf Reparatur sind zentrale Voraussetzungen dafür, damit 
das Recht über bislang regulierte Produktgruppen hinaus 
wirksam wird. Anforderungen an die Zerlegbarkeit von Pro-
dukten, den Austausch zentraler Komponenten mit gängigen 
Werkzeugen sowie der Zugang zu Reparaturinformationen 
sollten produktübergreifend angewendet werden. Auf diese 
Weise könnten Reparaturhindernisse bereits in der Design-
phase systematisch reduziert werden und zwar nicht nur 
für derzeit regulierte Produktgruppen wie bestimmte Haus-
haltsgeräte oder Smartphones, sondern generell für alle in 
der EU auf den Markt gebrachten Produkte. Darüber hinaus 
sollte der Anwendungsbereich des Rechts auf Reparatur ko-
härent erweitert werden. Dies kann erreicht werden, indem 
bestehende Reparierbarkeits- und Ersatzteilanforderungen 
auf zusätzliche Produktgruppen übertragen werden.

4.3 Preise für Ersatzteile im EU-Reparier
barkeitsindex

Der EU-Reparierbarkeitsindex soll Verbraucher*innen hel-
fen, beim Kauf informierte Entscheidungen zu treffen. Doch 
solange er den Preis von Ersatzteilen außer Acht lässt, bleibt 
seine Aussagekraft begrenzt. Hersteller können heute alle 
formalen Anforderungen des Scores erfüllen und trotzdem 
60 Prozent des Gerätepreises für ein Ersatzteil verlangen. 
Eine Reparatur ist dann wirtschaftlich von vornherein zum 
Scheitern verurteilt. Ein Gerät kann also laut EU-Reparier-
barkeitsindex gut reparierbar sein und praktisch unbezahl-
bar zu reparieren. In Frankreich fließt der Ersatzteilpreis 
bereits in den nationalen Reparierbarkeitsindex ein: Teile, die 

mehr als 28 Prozent des Produktpreises kosten, ergeben null 
Punkte. Dieses Prinzip sollte auch im EU-Reparierbarkeitsin-
dex eingeführt werden, der im Rahmen der horizontalen An-
forderungen in den kommenden Jahren wahrscheinlich für 
eine große Gruppe an Produkten eingeführt wird.

4.4 Reparaturkosten: Herstellerfinanzierter 
Reparaturbonus, Daseinsvorsorge

Ein weiterer politischer Ansatz, um die wirtschaftliche Ren-
tabilität von Reparaturen zu erhöhen und lokale Betriebe zu 
stärken, sind herstellerfinanzierte Reparaturboni. Öffentli-
che Reparaturbonusprogramme wie etwa in Österreich, in 
Thüringen oder Berlin sind häufig befristet und durch ge-
deckelte Finanzierungen eingeschränkt, was langfristige 
Planungssicherheit für Reparaturbetriebe erschwert und die 
Wirkung begrenzt. Eine nachhaltigere Alternative bietet eine 
Reform der Erweiterten Herstellerverantwortung (EPR), bei 
der Hersteller verpflichtet sind, Reparaturfonds zu finanzie-
ren. In Frankreich tragen Produzenten über obligatorische 
Beiträge zur Finanzierung des „Bonus Réparation“ bei, wäh-
rend Verbraucher*innen direkte Rabatte auf Reparaturen 
bestimmter Produkte erhalten. Ein herstellerfinanziertes 
System könnte EU-weit standardisiert werden, um Wett-
bewerbsverzerrungen zu vermeiden und Reparaturen flä-
chendeckend attraktiv zu machen (Runder Tisch Reparatur, 
2024a).

Aus sozialpolitischer Perspektive ist darüber hinaus ent-
scheidend, dass Reparaturbonus-Systeme gezielt auf die 
Bedarfe einkommensarmer Haushalte ausgerichtet werden. 
Eine sozial gestaffelte Ausgestaltung – etwa durch höhere 
Zuschüsse für Haushalte im Transferleistungsbezug – kann 
dazu beitragen, bestehende Ungleichheiten nicht zu verstär-
ken, sondern abzubauen. 

Ein herstellerfinanzierter Reparaturbonus hat breite Zustim-
mungswerte in der Bevölkerung. So wurden im Rahmen einer 
Kampagne 2023 fast 75.000 Unterschriften für einen solchen 
Bonus an das Bundesumweltministerium übergeben.

Ergänzend sollte geprüft werden, inwiefern Reparaturkos-
ten als notwendiger Bestandteil der Daseinsvorsorge stärker 
im Sozialrecht berücksichtigt werden können. Insbesondere 
für Leistungsbeziehende nach SGB II und SGB XII braucht es 
verlässliche Regelungen zur Übernahme notwendiger Repa-
raturkosten, um die Nutzungsdauer zentraler Alltagsgeräte 
sicherzustellen.

4.5 Marktaufsicht

Bereits jetzt ist die Wirksamkeit von Ökodesign- und anderen 
Umweltvorgaben durch Nichteinhaltung und fehlende Kont-
rollen eingeschränkt. Nicht-konforme Produkte gelangen oft 
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ohne Konsequenzen auf den Binnenmarkt, schaden Umwelt 
und Verbraucherschutz, und benachteiligen Unternehmen, 
die die Vorschriften einhalten, was letztlich den Wettbewerb 
verzerrt und Anreize zur Regeleinhaltung untergräbt. Um 
sicherzustellen, dass bestehende und zukünftig verabschie-
dete Vorgaben in Bezug auf Reparatur, Haltbarkeit und Kenn-
zeichnung tatsächlich eingehalten werden, ist eine Stärkung 
und Ausweitung der Marktüberwachung notwendig. Die 
Bundesregierung sollte Anreize schaffen, damit Marktüber-
wachungsbehörden ausreichend finanziell und personell 
ausgestattet sind, um diesen Anforderungen gerecht zu 
werden. Zudem sollte den Behörden direkter Zugang zu Da-
ten aus dem Digitalen Produktpass ermöglicht werden und 
Online-Marktplätze für Produkte mit fehlerhaften Angaben 
haften, um Nicht-Konformität frühzeitig zu erkennen und 
so illegale Importe einzuschränken (ECOS, 2026). Wirksame 
Sanktionen, die tatsächlich abschreckend wirken, sowie ver-
bindliche Prüfziele für Behörden sind dabei ebenso notwen-
dig wie eine engere Zusammenarbeit mit Zollbehörden, um 
Schlupflöcher an den EU-Außengrenzen zu schließen. Auch 
sollte der Austausch zwischen den Marktüberwachungs-
behörden innerhalb der EU verbessert werden, um die ge-
meinsame Arbeit zu stärken und gezielt gegen europaweit 
vertriebene nicht-konforme Produkte vorgehen zu können.

4.6 Strengere Regeln für Online-Marktplätze

Das Recht auf Reparatur droht in der Praxis erhebliche Lü-
cken aufzuweisen, insbesondere wenn verantwortliche 
Wirtschaftsakteure außerhalb der EU ansässig sind und ihre 
Produkte über Online-Marktplätze wie Amazon, Temu oder 
Wish in die EU vertreiben. Zwar erstreckt sich die regulatori-
sche Verantwortung grundsätzlich auf Hersteller, Importeu-
re, Bevollmächtigte und Vertreiber. In der Praxis sind jedoch 
viele dieser Akteure in Drittstaaten außerhalb der EU an-
sässig und daher rechtlich nur eingeschränkt greifbar. Hinzu 
kommt, dass bislang keine umfassenden, horizontalen Ver-
pflichtungen für Online-Marktplätze bestehen, die Einhal-
tung von Reparaturanforderungen durch Drittstaaten-Ver-
treiber systematisch zu überprüfen. Auch eine durchgängig 
verpflichtende Benennung von Bevollmächtigten im Kontext 
reparaturbezogener Anforderungen ist derzeit nicht in allen 
einschlägigen Regelwerken ausdrücklich vorgesehen. Dies 
führt zu faktischen Vollzugsdefiziten und Wettbewerbsver-
zerrungen, die unfaire Geschäftspraktiken sowie das Inver-
kehrbringen nicht konformer Produkte begünstigen können.

Vor diesem Hintergrund ist es erforderlich, Online-Markt-
plätze stärker in die Verantwortung zu nehmen. Insbeson-
dere kommt die Einführung verbindlicher Prüfpflichten in 
Betracht, äquivalent zur Prüfpflicht der Herstellerregist-
rierung durch Online-Marktplätze im Elektro- und Elektro-
nikgerätegesetz (ElektroG). Danach müssten Marktplätze 
sicherstellen, dass Hersteller und Vertreiber zentrale Re-

paraturanforderungen erfüllen; etwa die Bereitstellung von 
Reparaturinformationen transparente Preisangaben sowie 
leicht zugängliche Informationen. Für den Fall der Nichtein-
haltung sollten wirksame Sanktionen vorgesehen werden. 
Hierzu könnte auch eine subsidiäre Haftung von Marktplät-
zen beitragen, um die praktische Durchsetzung des Rechts 
auf Reparatur zu stärken (Deutsche Umwelthilfe, 2024).

4.7 Steuerliche Anreize: Mehrwertsteuer
senkungen für Reparaturen

Neue Produkte – insbesondere Elektrogeräte – sind häufig 
nur unwesentlich teurer als eine Reparatur. Eine gezielte Ab-
senkung der Mehrwertsteuer auf Reparaturdienstleistungen 
und Ersatzteile könnte dieses Preisgefälle verringern und 
Verbraucher*innen dazu motivieren, defekte Produkte in-
stand setzen zu lassen, statt sie zu ersetzen (Verbraucher-
zentrale Bundesverband, 2022). In Deutschland beträgt der 
reguläre Mehrwertsteuersatz für Reparaturdienstleistun-
gen derzeit 19 Prozent. Eine Reduzierung auf den ermäßig-
ten Satz von 7 Prozent wäre grundsätzlich möglich. Mehrere 
europäische Länder haben bereits reduzierte Mehrwertsteu-
ersätze für Reparaturdienstleistungen eingeführt, darunter 
Belgien (6 Prozent), Irland (13,5 Prozent), Luxemburg (8 Pro-
zent), Malta (5 Prozent), die Niederlande (6 Prozent), Polen 
(8 Prozent), Portugal (6 Prozent) und Slowenien (9,5 Pro-
zent) (OECD, 2025). Evaluierungen zeigen, dass solche Maß-
nahmen sowohl die Nachfrage nach Reparaturen steigern 
als auch das Umweltbewusstsein fördern können. Fiskali-
sche Instrumente wie differenzierte Steuersätze erweisen 
sich damit als wirksamer Hebel, insbesondere wenn sie in 
umfassendere Strategien der Kreislaufwirtschaft eingebet-
tet werden (Milios, 2021). 

4.8 Nachwuchsförderung

Um die flächendeckende Reparaturversorgung in Deutsch-
land zu sichern, braucht es Maßnahmen, die das Berufsbild 
Reparateur*in attraktiver machen und Einstiegsmöglichkei-
ten für breite Zielgruppen schaffen. Dazu gehören die An-
erkennung und Weiterentwicklung von Reparatur als eigen-
ständiges Berufs- und Ausbildungsfeld, die Unterstützung 
durch Institutionen wie das Bundesinstitut für Berufsbildung 
und Handwerkskammern sowie der Ausbau zeitgemäßer Bil-
dungsangebote. Reparaturbildung sollte frühzeitig in Kitas 
und Schulen verankert werden, um praktische Kompeten-
zen und Wertschätzung für Instandhaltung zu fördern. Auch 
eine breite Sensibilisierung der Öffentlichkeit ist notwendig, 
um Reparatur als zukunftsfähigen und sinnstiftenden Beruf 
sichtbar zu machen. Es braucht zudem gute Aus- und Wei-
terbildungsmöglichkeiten für gewerblich Reparierende, in 
denen nicht nur moderne, sondern auch möglichst material- 
und damit ressourcenschonende Reparaturtechniken ver-
mittelt werden.
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Der Reparatursektor bietet auch große Potenziale für die In-
tegration von Menschen mit erschwertem Zugang zum Ar-
beitsmarkt, etwa Langzeitarbeitslose oder geringqualifizier-
te Personen. Durch gezielte Qualifizierungsprogramme und 
die Förderung sozialer Betriebe im Reparaturbereich können 
ökologische und soziale Ziele miteinander verknüpft werden. 

Diese Maßnahmen lassen sich nur in einer breiten Allianz 
verschiedener gesellschaftlicher und politischer Stake-
holder und mit einem mittel- bis langfristigen Zeithorizont 
umsetzen. Um die Maßnahmen zu bündeln und konkrete 
Arbeitsaufträge für Politik, Handwerk und Bildung zu formu-
lieren, sollte die Bundesregierung eine Nachwuchsstrategie 
für den Reparatursektor entwickeln (Runder Tisch Repara-
tur, 2025c).

4.9 Kommunale Reparaturförderung

Die Attraktivität und Wirtschaftlichkeit von Reparaturdienst-
leistungen wird für eine Vielzahl von Produktgruppen durch 
die Verfügbarkeit geeigneter und bezahlbarer Geschäfts-
räume bestimmt. Insbesondere für kleine, lokal verankerte 
Betriebe sind erschwingliche Ladenflächen eine zentrale 
Voraussetzung. Kommunen können hier steuernd eingrei-
fen, indem sie Flächen gezielt für Reparaturwerkstätten 
ausweisen oder Mietkonditionen sozial- und strukturpoli-
tisch gestalten. Darüber hinaus können Kommunen Koordi-
nierungsstellen einrichten, die beispielsweise Repair Cafés 
unterstützen oder Aus- und Weiterbildungsangebote für 
Reparaturfachkräfte fördern. Auch innerhalb der Verwaltung 
lassen sich Prozesse reparaturfreundlicher gestalten, etwa 
indem bei der öffentlichen Beschaffung reparierbare Pro-
dukte priorisiert werden oder Wertstoffhöfe Geräte mit Wei-
terverwendungspotenzial an Reparierende weitergeben. Auf 
diese Weise stärken Kommunen nicht nur lokale gewerbliche 
und gemeinschaftliche Reparaturinfrastruktur, sondern leis-
ten zugleich einen Beitrag zur Belebung von Innenstädten 
(Runder Tisch Reparatur, 2025b; NICE, 2026). 

Zentrale Lagen erhöhen die Sichtbarkeit von Reparaturange-
boten und erleichtern den Zugang für Kund*innen. Empirische 
Studien zeigen zudem, dass kompakte, nutzungsgemischte 
Stadtstrukturen die Interaktion zwischen Bewohner*innen 
und lokalem Gewerbe fördern und damit sowohl den Ein-
zelhandel als auch handwerkliche Dienstleistungen stärken 
(Lima et al., 2024). Darüber hinaus kann eine gezielte Förde-
rung der Reparaturbranche zur regionalen Wertschöpfung 
beitragen, Arbeitsplätze sichern und den Übergang zu einer 
stärker zirkulär ausgerichteten Wirtschaftsweise unterstüt-
zen (Germanwatch, 2017).

Damit kommunale Reparaturförderung ihre volle Wirkung 
entfalten kann, muss Reparatur als alltagstaugliche Option 
für alle Bevölkerungsgruppen zugänglich sein. Derzeit pro-

fitieren insbesondere Haushalte mit ausreichenden finan-
ziellen Ressourcen von bestehenden Angeboten, während 
einkommensarme Haushalte weiterhin strukturellen Bar-
rieren ausgesetzt sind. Neben finanziellen Hürden spielen 
auch fehlende Informationen, eingeschränkte Mobilität oder 
geringe zeitliche Ressourcen eine Rolle. Kommunen können 
hier gezielt gegensteuern, indem sie niedrigschwellige und 
sozialraumorientierte Angebote fördern. Dazu zählen unter 
anderem mobile Reparaturservices, aufsuchende Bera-
tungsangebote sowie die gezielte Verankerung von Repara-
turmöglichkeiten in Einrichtungen der sozialen Infrastruktur. 
Eine wichtige Rolle spielen dabei auch freie Träger der Wohl-
fahrtspflege, die über etablierte Zugänge zu unterschiedli-
chen Zielgruppen verfügen und die bereits Reparaturange-
bote mit sozialer Beratung, Bildung und Teilhabe verknüpfen. 

4.10 Zugang zu Altgeräten und Förderung der 
Wiederverwendung

Die Gewinnung gebrauchter Ersatzteile im Rahmen der Wie-
derverwendung sollte politisch und finanziell gefördert wer-
den. Der Zugang zu reparierbaren, gebrauchsfähigen Gütern 
muss erleichtert werden, und Innovationen oder Geschäfts-
modelle zur Wiederaufbereitung und Aufwertung gebrauch-
ter Produkte sollten gezielt unterstützt werden. Konkret 
bedeutet dies: Das Elektrogesetz sollte Kooperationen zwi-
schen Wertstoffhöfen und Wiederverwendungseinrichtun-
gen verpflichtend machen und die bereits vorgesehene Prü-
fung auf Wiederverwendbarkeit mit einer verpflichtenden 
Quote für die Vorbereitung zur Wiederverwendung verknüp-
fen (Runder Tisch Reparatur (2022a). 

4.11 Bewusstseinsbildung und Bildung:  
Reparaturkultur fördern

Die Förderung einer Reparaturkultur erfordert auch geziel-
te Bildungs- und Informationsangebote. Sie helfen, Ver-
brauchsgewohnheiten zu reflektieren und Wissen über 
Reparaturmöglichkeiten zu vermitteln. Programme in Ko-
operation mit Volkshochschulen, Verbraucherschutzorga-
nisationen oder lokalen Kulturinitiativen können praktische 
Kompetenzen stärken und dazu beitragen, Reparatur als 
praktische Option im Alltag zu verankern. Besonders wir-
kungsvoll sind frühzeitige Bildungsangebote in Kindergärten 
oder Schulen, die altersgerecht Reparaturkompetenzen ver-
mitteln und es Kindern und Jugendlichen ermöglichen, Repa-
raturerfahrungen zu sammeln und dabei Selbstwirksamkeit 
zu erleben. In der Schule kann dies gelingen, wenn entspre-
chende Inhalte fest in Lehrplänen verankert werden. Hier-
für sind in erster Linie die Kultusministerien der Länder ge-
fragt, die Rahmenlehrpläne anpassen und Lehrkräfte durch 
geeignete Fort- und Weiterbildungsangebote unterstützen 
müssen. Ergänzend dazu leisten bereits zahlreiche außer-
schulische Bildungsangebote wie MachsGanz in München 
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(MachsGanz, o.J.). oder der Reparatur Lernort in Oldenburg 
(Reparatur Rat Oldenburg, o.J.) einen wichtigen Beitrag, in-
dem sie Reparaturerlebnisse in einem zugänglichen, nicht-

formalen Rahmen ermöglichen. Projekte dieser Art sollten 
im ganzen Bundesgebiet gefördert werden. 

5. Fazit 
Das Recht auf Reparatur zielt darauf ab, Rahmenbedingun-
gen zu schaffen, die Reparatur als Alltagspraxis ermöglichen 
und Verbraucher*innen die Entscheidung darüber über-
lassen, ob, wie und von wem ein defektes Produkt instand 
gesetzt wird. Die bisherigen politischen Maßnahmen sind 
wichtige Schritte und zeigen, dass Reparieren politisch und 
gesellschaftlich gewollt ist.

Reparatur stärkt nicht nur die ökonomische Resilienz und 
reduziert Rohstoffabhängigkeiten, sondern hat auch sozia-
le Effekte: Gemeinschaftliche Reparaturaktivitäten fördern 
den Austausch, und das Erlernen von Reparaturfähigkeiten 
kann das Gefühl von Selbstwirksamkeit erhöhen. Diese viel-

fältigen Vorteile unterstreichen die gesamtgesellschaftliche 
Bedeutung der bislang oft unterschätzten Praxis.

Damit das Recht auf Reparatur seine Wirkung entfalten kann, 
braucht es jedoch weitergehende Maßnahmen und ein brei-
tes gesellschaftliches Engagement. Entscheidend ist eine 
konsequente sozialpolitische Flankierung: Nur wenn Repa-
ratur für alle Menschen unabhängig von ihrem Einkommen 
zugänglich und bezahlbar ist, kann sie zu einem zentralen 
Baustein einer sozial gerechten Ressourcenwende werden. 
Eine erfolgreiche Reparaturpolitik verbindet daher ökologi-
sche Ziele mit sozialer Gerechtigkeit und stärkt zugleich Teil-
habe, Beschäftigung und gesellschaftlichen Zusammenhalt.  
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